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beym Neuenhause zu sistireri . Es werden,
wie im vorigen Jahre , Z Prämien , nämlich

1 Prämie zu 140 Rthlr . ,
2 Prämien jede zu i oo Rthlr . ,
2 Prämien jede zu 8o Rthlr . ,

und zwar , nach der Wahl des Empfängers,
entweder in baarem Gelde oder in Silberzeug,
vcrtheilt werden.

20 ) Cammer - Bekanntmachung vom
igten Zuny  182z . , xubl. am  aösten
ejusä.

Anordnung -i> Durch ein höchstes Rescript vom iaten
nes Brückcngel- d. M . haben SeineHerzoglicheDurch-
^ °" ^ ^ ^ laucht  die Erhebung eines Brückengeldes an
cke über das der , in der nunmehr wiederum zum Besten des
Friedeburger Publicums eröffneten Passage über den Herr-

schaftlichen Kielgroden in der Zeteler Marsch
belegenen , Herrschaftlichen Brücke über das
Friedeburger Tiefgnädigst anzuordnen geruhet,
welches ein jeder , der diesen Weg gebraucht,
nach nachstehendem Tarif:

für ein Pferd mit oder ohne Wagen i Gr.
Cour . ,

für ein Stück Hornvieh ^/z Gr . ,
für ein Schwein ^ Tr . ,

zu erlegen hat , wie solches , und daß die Er¬
hebung mit dem i sten Julius d. I . begin¬
nen soll , hiedurch bekannt gemacht wird.
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